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Was ist ein sozialpsychiatrischer Verbund

• Gibt es nicht in Hildesheim…..

• Das ist doch der Sozialpsychiatrische Dienst…..

• Gab es mal,  jetzt nicht mehr……

• Kann mir sowieso nicht helfen…..

• ……
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„Rechtliche Voraussetzungen“

• „§ 8(1)
1 Die Landkreise und kreisfreien Städte bilden Sozialpsychiatrische           
Verbünde. 

• 2 Im Sozialpsychiatrischen Verbund eines Landkreises oder einer

   kreisfreien Stadt sollen alle Anbieter von Hilfen im Sinne des § 6 und

   jeweils zwei Personen vertreten sein, die von den  

   Selbsthilfeorganisationen

   Betroffener und Angehöriger psychisch Kranker benannt werden. 

• 3 Der Sozialpsychiatrische Dienst führt die Geschäfte des 
Sozialpsychiatrischen Verbundes.“ 
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„Rechtliche Voraussetzungen“

• „§ 8(2) 
1 Der Sozialpsychiatrische Verbund sorgt für die Zusammenarbeit der 
Anbieter von Hilfen und für die Abstimmung der Hilfen. 

   2 Die Sozialpsychiatrischen Verbünde in benachbarten    

   Versorgungsgebieten sollen zu diesem Zweck zusammenarbeiten.“ 
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Aufgaben

• Abstimmung von Hilfen zwischen den Anbietern

• Feststellung von Versorgungslücken

• Kooperation alle Anbieter von Hilfen

• Zusammenarbeit mit Verbünden in benachbarten 
Versorgungsregionen 

• Mitarbeit der Anbieter an der Erstellung des 
sozialpsychiatrischen Plans 
(Nach Erstellung: Herstellung des Benehmens im Sinne 
von § 9 NPsychKG)

• Öffentlichkeitsarbeit
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Netzwerkarbeit

• Multiprofessionell:

1. Medizinische Versorgung: 

 ÄrztInnen,

 PsychologInnen, 

 Pflegekräfte, 

 therapeutische Berufe etc. 

2. Pädagogische Versorgung: 

 SozialpädagogInnen in allen Bereichen tätig
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Netzwerkarbeit

• Multiprofessionell:

3. Betreuungsverein und rechtliche Betreuer

4. Wohlfahrtsverbände

5. Alten- und Pflegeheime und Fachpflegeheime

6. Kliniken 

7. Behörden und Kostenträger

8. Berufsgruppen im Zusammenhang mit Rehabilitation

9. Selbsthilfegruppen
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Profit für den Einzelnen

• Der Mensch steht im Mittelpunkt

• Die Arbeit ist nah am Menschen

• Ziel ist eine selbstständige Lebensführung, die Grundsätze der    
Eingliederung in die Gesellschaft

……………. aber wie kann man das Erreichen?
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Geschichtliches

• Gemäß § 8 des niedersächsischen Gesetzes über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke wurde der 

sozialpsychiatrische Verbund Hildesheim am 13.05.98 gebildet.

• Zuständig für den Landkreis Hildesheim, einschließlich 
der Stadt Hildesheim.
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Geschichtliches

• Im Landkreis Hildesheim ist der Verbund über eine Verwaltungskraft, 
die ausschließlich die Belange des Verbundes regelt („führt die 
Geschäfte des sozialpsychiatrischen Verbundes“) repräsentiert.

• Von 1998-2025 wurde der sozialpsychiatrische Verbund zusätzlich 
über einen nicht eingetragenen Verein koordiniert.

• Der Verein wurde im Mai 2025 aufgelöst.
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Sozialpsychiatrisch Verbund neu – nicht neu erfunden

• Rechtlichen Voraussetzungen müssen beachtet werden

• Personelle Ressourcen

• Neuorganisation
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Geschäftsordnung 
Sozialpsychiatrischer Verbund (SPV) Hildesheim

s. Anhang
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Mitglieder

• Anmeldeformular s. Anhang
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Mitglieder

•  Kooperationsbereit und kooperationsfähig

•  Informationen in beide Richtungen

•  Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen, Projektgruppen, …….
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Mitglieder

• …… jeder, der Hilfen für psychisch erkrankte Menschen anbietet und 
nach der Geschäftsordnung des sozialpsychiatrischem Verbundes 
handelt und sich dazu durch das Anmeldeformular verpflichtet.
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Arbeitsgruppen – Arbeitskreise -  Projektgruppen

•  AG Eingliederungshilfe

•  AK Sucht
•  Geriatrie / gerontopsychiatrische Versorgung

•  Gemeindepsychiatrisches Zentrum

•  Migration

•  Unabhängige Beschwerde und Vermittlungsstelle

•  Politik

•  Struktur und Kommunikation

•  kritische Psychiatrie
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Arbeitsgruppen – Arbeitskreise -  Projektgruppen

Möglichkeiten sind vielfältig:

• Familie und Kinder

• Neue Medien

• Wohnen

• Berufliche Rehabilitation

• Arbeitsgruppe zur Etablierung bestimmter Seminare (Was ist eine Psychose, was ist….)

• ……

• ……
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Datenschutz

Allgemeine Informationen zur Umsetzung der

datenschutzrechtlichen Vorgaben 

der Art. 12 bis 14 der DSGVO beim Landkreis Hildesheim

-Mitgliedschaft im Sozialpsychiatrischen Verbund – 

• S. Anhang
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